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Geschichtliche Einführung 

Bei AITCHISON1 findet sich eine aufschlussreiche historische Erzäh-
lung über Afghanistan zu Zeiten der Britischen Kolonialherrschaft 
in Indien. Sie zu lesen, erleichtert das Verständnis des Folgenden. 

Afghanistan reichte zur Wende vom 18. auf das 19. Jahrhundert bis 
über den Indus direkt an die Grenzen Indiens heran: Pakistan exis-
tierte noch nicht. 

Die Afghanen (Paschtu-
nen) lebten mit dem Ge-
biet am Indus in einer 
Region der Erde, wo die 
ältesten Zivilisationen 
der (anthropologisch) 
hochentwickelten 
Menschheit siedelten2. 

Afghanistan war poli-
tisch unabhängig, je-
doch wirtschaftlich auf 
die Hilfe Großbritanni-
ens angewiesen, sofern 
man das mit heutigen 
Augen betrachten will. 
Andererseits lag Afgha-
nistan (von Indien aus 
betrachtet) auf dem 
Weg nach Westen zwi-
schen Persien und Zent-
ralasien, also geostrategisch bedeutend, was aus der Sicht der Bri-
ten wohl eine gewisse Folgsamkeit seiner wünschenswert erschei-
nen ließ. 

Nach einigen – offenbar von den Briten geschürten – Unruhen und 
Machtwechseln innerhalb der Afghanischen Klans im ersten Drittel 
des 19. Jahrhunderts kam es 1839 zu einem Briefwechsel3 zwi-
schen dem damals in Kabul herrschenden DOST MOHAMED KHAN und 
dem neu ins Amt der indischen Regierung gelangten LORD AUCK-

LAND. Im eröffnenden Brief des Khan beschwert dieser sich über 
eindringende Sikhs und deren Vertragsbruch, wobei es scheint, als 
ließe sich zwischen den Zeilen der Vorwurf herauslesen, das letz-
tere von den Briten angestachelt worden seien. 

Die Antwort Lord Aucklands 

In seinem Antwortschreiben vom 22. August 1836 führt Auckland 
aus, wie folgt: 

It is my wish that the Affghans [sic!] should be a flourishing and 
united nation; and that, being at peace with all their neigh-
bours, they should enjoy, by means of a more extended com-
merce, all the benefits and comforts possessed by other na-
tions, which , through such means, have attained a high and 
advanced state of prosperity and wealth. 

Zunächst ist anzuführen, dass Lord Auckland als Regierungschef in 
Indien diesbezüglich keine Wünsche zu äußern, sondern sich an 
das Völkerrecht zu halten hatte, welches schon damals das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker kannte. Die hier, im vorigen Zitat, ge-
brauchte Floskel ist also nur literarischer, vor allem aber diploma-
tischer Schönmalerei zuzuschreiben, wenn nicht einer subtilen 
Drohung, wonach solcher Wunsch auch nicht in Erfüllung gehen 
könnte (wenn Afghanistan nicht spurte). 

 
1 Collection of Treaties, Kalkutta (1892), IX, 411. 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Indus#Geschichte.  

Da ist also die Rede von flourishing, wozu wir bei MURRAY4 finden, 
was folgt: 

 

[…] 

 

Zumal dieses Verb sich hier auf die Afghanen bezieht, ist wohl die 
unter Punkt 2.a. genannte Bedeutung einschlägig. Schon hier sei 
angemerkt, dass sich im menschengenerierten Klimawandel nicht 
gedeihen lässt. 

Dass die Afghanen im Laufe der Geschichte durch die afghanisch-
pakistanische Grenze getrennt wurden, ist bekannt. 

Die im obigen Zitat aus dem Brief Aucklands folgende Aussicht ist 
also an die Bedingung geknüpft, dass sich die afghanische Nation 
mit ihren Nachbarn im Frieden befindet; was sich einigermaßen 
von selbst versteht. 

Solcher Frieden ist aber nur erzielbar und lebbar, wenn diese Nach-
barn sich (auch) an das Völkerrecht halten und (als pars pro toto) 
keinen Klimawandel hervorrufen, wobei Nachbar ein relativer Be-
griff ist und nicht unbedingt nur der sein muss, an den man unmit-
telbar angrenzt. 

Dass enjoy auch Verantwortung birgt, habe ich andernorts darge-
legt. 

Genossen werden sollten also alle Vorteile und Annehmlichkeiten, 
die von anderen Nationen besessen werden, und zwar, wie seitens 
Afghanistan selbst, durch einen ausgedehnteren Handel (der im 
Übrigen auch entferntere Länder zu Nachbarn macht), womit ein 
hoher und fortgeschrittener Status von Prosperität und Wohlstand 
erlangt würde. 

3 MARTENS, Nouveau Recueil de Traités, XV, 76. 

4 IV, 348. 
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Zu commerce finden wir bei MURRAY5, was folgt: 

 

Zum exchange aber, bei DEMSELBEN6, was folgt: 

 

Do ut des, ist einer der ältesten Rechtsgrundsätze aus dem Römi-
schen Recht. Er besagt, dass ich gebe, damit du gibst. Die Schlicht-
heit dieser Aussage kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Art und Weise, das Ausmaß, in dem ich gebe, selbstredend rele-
vant dafür ist, was ich von dir erwarte, dass du gibst. Angesprochen 
ist Äquivalenz. 

Auch die Einhaltung dieses Prinzips im internationalen Handel ist 
Voraussetzung für Frieden. 

Was aber bedeuten benefit und comfort? MURRAY7 gibt Auskunft: 

 

bzw.8: 

 
5 II, 677. 

6 III, 376. 

 
[…] 

 

Auch hier sehen wir, dass sich die Bedeutung dieser Begriffe nicht 
mit einem Lebenswandel vereinbaren lassen, der in den sicheren 
Tod führt. 

Die Quintessenz ist, dass Lord Auckland mit seiner als Wunsch be-
zeichneten Feststellung völkerrechtlicher Grundsätze das Fol-
gende zum Ausdruck brachte: 

Afghanistan als archaisches Volk der ersten Stunde trifft die 
Pflicht, im besonderen darauf zu achten, dass der Handel auch 
Handel bleibt und nicht zu Ausbeutung und Sklaverei verkommt, 
auf dass durch ihn ein Wohlstand erzielt werden könne, der diesen 
Namen verdient, und da solcher eigener Handel mit jenem der an-
deren Nationen verquickt ist, ergibt sich die Pflicht und das Recht 
Afghanistans, in diesen schlichtend und regulierend einzugreifen, 
was zB mit 9/11 geschah. 

 

Mag. Arthur H. Lambauer 

 

 

 

 

7 I, 802. 

8 II, 662. 
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